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Verfahrensvermerke

Aufstellungsbeschluss

Der Rat der Stadt Celle hat in seiner Sitzung am 28.11.2019 die Einleitung des Verfahrens zur Aufstel-

lung des Bebauungsplanes Nr. 159 der Stadt Celle gemäß  § 2 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB)

beschlossen.

Der Aufstellungsbeschluss wurde gemäß § 2 Abs. 1 BauGB am 17.12.2020 ortsüblich bekanntgemacht.

...........................

Celle, den 09.06.2022

Oberbürgermeister

Planverfasser

Celle, den 09.06.2022

Planunterlage

Öffentliche Auslegung

Der Bebauungsplan Nr. 159 wurde ausgearbeitet im Fachbereich Stadtplanung, Bauen und Umwelt;

Abteilung Stadtplanung.

..........................

Abteilungsleiter

Kartengrundlage: Automatisierte Liegenschaftskarte (ALK)

Maßstab: 1 : 500

© 2021

Landesamt für Geoinformation

und Landesvermessung Niedersachsen

Regionaldirektion Braunschweig-Wolfsburg Katasteramt Celle

Die Planunterlage entspricht dem Inhalt des Liegenschaftskatasters und weist die städtebaulich bedeut-

samen baulichen Anlagen sowie Straßen, Wege und Plätze vollständig nach (Stand: 03.05.2021).

Sie ist hinsichtlich der Darstellung der Grenzen und der baulichen Anlagen geometrisch einwandfrei.

Die Übertragbarkeit der neu zu bildenden Grenzen in die Örtlichkeit ist einwandfrei möglich.

Celle, den 24.05.2022

Landesamt für Geoinformation und Landes-

vermessung Niedersachsen (LGLN)

- RD Braunschweig-Wolfsburg Katasteramt Celle -

........................................

Katasteramt Celle  (082-L4-120/2021)

Gemarkung: Celle, Flur 115, Flurstücke 63/19, 63/47 tlw.

gez. Dr. Nigge

gez. O. Siol

gez. M. Schnieder, Vermessungsrätin

Öffentliche Auslegung

Der Verwaltungsausschuss der Stadt Celle hat in seiner Sitzung am 18.05.2021 dem Entwurf zum Be-

bauungsplan Nr. 159 und der zugehörigen Begründung zugestimmt und seine öffentliche Auslegung

gemäß § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen.

Der Beschluss über die öffentliche Auslegung sowie deren Ort und Dauer wurden am 05.06.2021

gemäß § 3 Abs. 2 BauGB ortsüblich bekanntgemacht.

Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 159 und die zugehörige Begründung sowie der städtebauliche

Entwurf, zugehörige Gutachten und Untersuchungen und die Auswertung der Stellungnahmen der

Frühzeitigen Beteiligung haben in der Zeit vom 15.06.2021 bis 15.07.2021 gemäß § 3 Abs. 2 BauGB

öffentlich ausgelegen.

Celle, den 09.06.2022 

...........................

Oberbürgermeister

Satzungsbeschluss

- RD Braunschweig-Wolfsburg Katasteramt Celle -

Erneuter Aufstellungsbeschluss und erneute öffentliche Auslegung

Der Rat der Stadt Celle hat in seiner Sitzung am 09.12.2021 dem Entwurf zum Bebauungsplan Nr. 159

und der zugehörigen Begründung zugestimmt und seine erneute öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs.

2 BauGB i.V.m. § 4a Abs. 3 BauGB beschlossen.

Der Beschluss über die erneute förmliche Einleitung des Verfahrens und die erneute öffentliche Ausle-

gung sowie deren Ort und Dauer wurden am 11.12.2021 gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  i.V.m. § 4a Abs. 3

BauGB ortsüblich bekanntgemacht.

Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 159 und die zugehörige Begründung sowie der städtebauliche

Entwurf, zugehörige Gutachten und Untersuchungen und die Auswertung der Stellungnahmen aus den

Beteiligungen gem. der §§ 3 und 4 BauGB haben in der Zeit vom 21.12.2021 bis 21.01.2022 gemäß §

3 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 4a Abs. 3 BauGB erneut öffentlich ausgelegen.

Celle, den 09.06.2022 

...........................

Oberbürgermeister

Der Rat der Stadt Celle hat in seiner Sitzung am 09.12.2021 die erneute förmliche Einleitung des Ver-

fahrens zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 159 der Stadt Celle gemäß § 2 Abs. 1 BauGB be-

schlossen.

gez. Dr. Nigge

gez. Dr. Nigge

Satzungsbeschluss

Der Rat der Stadt Celle hat den Bebauungsplan Nr. 159 nach Prüfung der Stellungnahmen gemäß § 3

Abs. 2 BauGB i.V.m. § 4a Abs. 3 BauGB in seiner Sitzung am 31.03.2022 als Satzung gemäß § 10

Abs. 1 BauGB sowie die zugehörige Begründung beschlossen.

Celle, den 09.06.2022

...........................

Oberbürgermeister

Ausgefertigt

am 09.06.2022

Oberbürgermeister

...........................

Inkrafttreten

Der Bebauungsplan Nr. 159 ist gemäß § 10 Abs. 3 BauGB am 14.06.2022 im Amtsblatt für den Land-

kreis Celle bekannt gemacht worden.

Mit diesem Tage ist der Bebauungsplan in Kraft getreten.

Celle, den 15.06.2022

...........................

Oberbürgermeister

Verletzung von Vorschriften

Innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Bebauungsplanes Nr. 159 ist die Verletzung von Vor-

schriften nicht geltend gemacht worden.

Celle, den

...........................

Oberbürgermeister

Auf Grund des § 1 Abs. 3 und des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) und des § 84 der Niedersächsi-

schen Bauordnung (NBauO) in Verbindung mit § 58 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsge-

setzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Celle diesen Bebauungsplan Nr. 159, bestehend aus der Plan-

zeichnung und den textlichen Festsetzungen, als Satzung beschlossen.

Präambel

Celle, den 09.06.2022

...........................

Oberbürgermeister

gez. Dr. Nigge

gez. Dr. Nigge

gez. Dr. Nigge

gez. Dr. Nigge

Rechtsgrundlagen

BauGB - Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBl. I S.

3634), zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 10. September 2021 (BGBl. I S. 4147)

BauNVO - Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung) in

der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch

Artikel 2 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802)

BImSchG - Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigun-

gen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz) in

der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I S. 1274; 2021 I S. 123), zuletzt geändert

durch Artikel 1 des Gesetzes vom 24. September 2021 (BGBl. I S. 4458)

BNatSchG - Bundesnaturschutzgesetz in der Fassung vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt

geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. August 2021 (BGBl. I S. 3908)

LuftVG - Luftverkehrsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. Mai 2007 (BGBl. I S. 698),

zuletzt geändert durch Artikel 131 des Gesetzes vom 10. August 2021 (BGBl. I S. 3436)

NAGB-BNatSchG - Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz in der

Fassung vom 19. Februar 2010 (Nds. GVBl. S. 104), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes

vom 11. November 2020 (Nds. GVBl. S. 451)

NBauO - Niedersächsische Bauordnung in der Fassung  vom 03. April 2012 (Nds. GVBl. S. 46), zu-

letzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 10. November 2021 (Nds. GVBl. S. 739)

NKomVG - Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz in der Fassung vom 17. Dezember

2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 07. Dezember 2021 (Nds.

GVBl. S. 830)

NROG - Niedersächsisches Raumordnungsgesetz in der Fassung vom 06. Dezember 2017 (Nds.

GVBl. S. 456), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 07. Dezember 2021 (Nds. GVBl. S.

830)

NWaldLG - Niedersächsisches Gesetz über den Wald und die Landschaftsordnung in der Fas-

sung vom 21. März 2002 (Nds. GVBl. S. 112), zuletzt geändert durch Artikel 16 des Gesetzes vom 16.

Dezember 2021 (Nds. GVBl. S. 883)

PlanZV 90 - Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planin-

halts (Planzeichenverordnung) in der Fassung vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt

geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802)

Satzung der Stadt Celle über die Abwasserbeseitigung (Abwasserbeseitigungssatzung) vom 27.

November 2014 in der Fassung der Änderungssatzung vom 28. September 2017

UVPG - Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung in der Fassung der Bekanntmachung vom

24. Februar 2010 (BGBl. I S. 94), zuletzt geändert durch Artikel 14 des Gesetzes vom 10. September

2021 (BGBl. I S. 4147)

Die dem Bebauungsplan zugrundeliegenden Vorschriften (Gesetze, Verordnungen, Erlasse, DIN-Vor-

schriften u. dgl.) können während der Öffnungszeiten im Neuen Rathaus, Am Französischen Garten 1,

29221 Celle, beim Fachdienst Bauordnung eingesehen werden.

- Festsetzungen gemäß Planzeichenverordnung 1990 -

Planzeichenerklärung

(Baugesetzbuch (BauGB) und Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der zur Zeit geltenden Fassung)

WA Allgemeine Wohngebiete

Art der baulichen Nutzung

(§ 4 BauNVO)

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; §§ 1 bis 11 BauNVO)

Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 16 BauNVO)

(§ 19 BauNVO)max. zulässige Grundfläche
GR max. 50 m²

Höhe baulicher Anlagen (§§ 16 Abs. 2 Nr. 4 und 18 BauNVO)

als Höchstmaß

 GH max. 4,50 m
max. 4,50 m über Geländeoberkante

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB; §§ 22 und 23 BauNVO)Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

Offene Bauweise (§ 22 Abs. 2 BauNVO)

o

Baugrenze (§ 23 Abs. 3 BauNVO)

(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)Verkehrsflächen

Öffentliche Straßenverkehrsfläche

Private Straßenverkehrsfläche

Straßenbegrenzungslinie

(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)Grünflächen

Öffentliche Grünfläche

(§ 9 Abs. 1 Nr. 18 BauGB)Flächen für die Landwirtschaft und Wald

Fläche für Wald

Sonstige Planzeichen

Umgrenzung von Flächen für Neben-

anlagen, Stellplätze, Garagen und Ge-

meinschaftsanlagen

hier: GemeinschaftsstellplätzeGSt1

(§ 9 Abs. 7 BauGB)

Grenze des räumlichen Geltungsbe-

reichs des Bebauungsplans

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung,

z. B. innerhalb eines Baugebiets

öG1

(§ 19 BauNVO)Grundflächenzahl
0,8

Landschaft

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maß-

nahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 BauGB)

Anpflanzungen von Bäumen, Sträu-

chern und sonstigen Bepflanzungen so-

wie Bindungen für Bepflanzungen und

für die Erhaltung von Bäumen, Sträu-

chern und sonstigen Bepflanzungen so-

wie von Gewässern (§ 9 Abs. 1 Nr. 25  BauGB)

Anpflanzen: Bäume

(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 und 22 BauGB)

(z. B. § 1 Abs. 4 BauNVO)

Umgrenzung von Flächen zum Anpflan-

zen von Bäumen, Sträuchern und sons-

tigen Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 Buchstabe a) BauGB)

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten

zu belastende Flächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 und Abs. 6 BauGB)

Umgrenzung der Flächen für besonde-

re Anlagen und Vorkehrungen zum

Schutz vor schädlichen Umwelteinwir-

kungen im Sinne des Bundes-Immis-

sionsschutzgesetzes
(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

Umgrenzung der von der Bebauung

freizuhaltenden Schutzflächen

hier: Brandschutzstreifen

(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

(s. a. Textliche Festsetzung Nr. A12.1)

(s. a. Textliche Festsetzung Nr. A6.1)

(s. a. Textl. Festsetzungen Nr. A1.1 - A1.3, A5.1 - A5.2)

(s. a. Textl. Festsetzungen Nr. A2.1)

(s. a. Textl. Festsetzungen Nr. A2.2)

Zweckbestimmung: Wundstreifen

öG2
Zweckbestimmung: Sukzessionsstreifen

(s. a. Textl. Festsetzungen Nr. A7.2)

(s. a. Textl. Festsetzungen Nr. A7.1)

(s. a. Textl. Festsetzungen Nr. A8.1)

(s. a. Textl. Festsetzungen Nr. A13.2)

(s. a. Textl. Festsetzungen Nr. A13.1)

(s. a. Textl. Festsetzungen Nr. A5.4, A10.1-A10.2)

(s. a. Textl. Festsetzungen Nr. A9.1-A9.2)

B

Abbruch

Allgemeines Wohngebiet 1 (WA1) (§ 4 BauNVO)

Bauplanungsrechtliche Festsetzungen

Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

A1.1

A1

Zulässig sind

Wohngebäude

Nach § 1 Abs. 5 BauNVO wird Folgendes festgesetzt:

Die in Allgemeinen Wohngebieten allgemein zulässigen Nutzungen gem. § 4 Abs. 2 Nr. 2 und 3

BauNVO (die der Versorgung des Gebietes dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften

sowie nicht störende Handwerksbetriebe und Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesund-

heitliche und sportliche Zwecke) sind nur ausnahmsweise zulässig.

Nach § 1 Abs. 6 BauNVO wird Folgendes festgesetzt:

Die in Allgemeinen Wohngebieten ausnahmsweise zulässigen Nutzungen gem. § 4 Abs. 3

BauNVO (Betriebe des Beherbergungsgewerbes, sonstige nicht störende Gewerbebetriebe,

Anlagen für Verwaltungen, Gartenbaubetriebe sowie Tankstellen) sind unzulässig.

Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16 bis 20 BauNVO)

Im Allgemeinen Wohngebiet 1 (WA1) beträgt die Obergrenze der je Baugrundstück zulässigen

Grundfläche für Hauptanlagen 50 m². Die zulässige Grundfläche je Baugrundstück darf durch

überdachte sowie nicht überdachte Außenwohnbereiche (Terrassen), die Hauptanlagen sind,

um bis zu 15 m² je Baugrundstück überschritten werden.

Im Allgemeinen Wohngebiet 1 (WA1) beträgt die maximal zulässige Gebäudehöhe 4,50 m. Der

untere Höhenbezugspunkt beträgt 39,25 m ü. NN. Der obere Höhenbezugspunkt der maxima-

len Höhe baulicher Anlagen entspricht dem oberen Abschluss des Daches. Untergeordnete

technische Aufbauten dürfen die maximale Höhe baulicher Anlagen um höchstens 1,00 m

überschreiten.

Die Größe eines Baugrundstückes im Allgemeinen Wohngebiet 1 (WA1) darf ein Mindestmaß

von 250 m² nicht unter- und ein Höchstmaß von 320 m² nicht überschreiten.

A5 Nebenanlagen und Stellplätze (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 und 22 BauGB)

A

A1.2

A1.3

A2

A2.1

A2.2

Mindestmaße für die Größe, Breite und Tiefe von Grundstücken

und Höchstmaße für Wohnbaugrundstücke (§ 9 Abs. 1 Nr. 3 BauGB)

A3

A3.1

A5.1 Im Allgemeinen Wohngebiet 1 (WA1) beträgt die Obergrenze der je Baugrundstück zulässigen

Grundfläche für die in § 19 Abs. 4 S. 1 BauNVO bezeichneten Anlagen 25 m². Ausgenommen

sind Anlagen gemäß § 19 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 BauNVO (Stellplätze und Garagen mit ihren Zu-

fahrten).

Im Allgemeinen Wohngebiet WA 1 ist eine Wohnung je Wohngebäude zulässig.

Höchstzulässige Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden

(§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB)

A4

A4.1

A5.2 Im Allgemeinen Wohngebiet 1 (WA1) sind Nebenanlagen nur innerhalb der überbaubaren

Grundstücksfläche zulässig.

A5.3 Befestigte Wegeflächen sind vorrangig mit luft- und wasserdurchlässigen Belägen auszustat-

ten.

A5.4 Stellplätze sind nur innerhalb der Umgrenzung für Flächen für Gemeinschaftsanlagen (GSt1)

zulässig.

von Bebauung freizuhaltende Fläche 

A6 von Bebauung freizuhaltende Fläche (§ 9 Abs. 1 Nr. 10 und Abs. 6 BauGB)

A6.1 Brandschutzstreifen:

Innerhalb des Brandschutzstreifens sind bauliche Anlagen grundsätzlich nicht zulässig, ausge-

nommen sind Einfriedungen. Der Brandschutzstreifen ist als Grünfläche in Form von Rasen

und/oder Pflanzflächen auszubilden. Sträucher mit einer Aufwuchshöhe von höchstens 3,00 m

sind zulässig.

A7 Öffentliche Grünflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 und Abs. 6 BauGB)

A7.1 Öffentliche Grünfläche 1 (öG1) - Gras- und Staudenflur ("Wundstreifen"):

Die festgesetzte Grünfläche (öG1) ist zu einer Gras- und Staudenflur zu entwickeln und einer

regelmäßigen Bodenbearbeitung zuzuführen. Die Fläche ist dazu 1x jährlich zu grubbern.

A7.2 Öffentliche Grünfläche 2 (öG2) - Hochstaudenflur ("Sukzessionsstreifen"):

Die festgesetzte Grünfläche (öG2) ist zu einer Hochstaudenflur zu entwickeln und seiner Suk-

zession zu überlassen. Die sich ansamenden Gehölze dürfen eine Aufwuchshöhe von 7,00 m

nicht überschreiten. Zur Verhinderung von Gehölzaufwuchs wird eine 5-jährliche Mahd festge-

setzt.

A8 Flächen für Wald (§ 9 Abs. 1 Nr. 18 und Abs. 6 BauGB)

A8.1
Waldmantel:

Der Baumbestand ist weitestgehend zu erhalten und durch heimische und standortgerechte

fruchttragende Kleingehölze zu ergänzen. Die Gehölze dürfen eine Aufwuchshöhe von 15,00 m

nicht überschreiten. Gehölze mit einer Aufwuchshöhe vonmehr als 15,00 m sind zu entneh-

men.

A9 Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Fläche (§ 9

Abs. 1 Nr. 21 und Abs. 6 BauGB)

A9.1
Geh- und Fahrrecht 1 (GF1):

Das im Bebauungsplan vorgesehene Geh- und Fahrrecht mit der Nr. 1 (GF1) dient der Erreich-

barkeit der öffentlichen Grünflächen 1 und 2 (öG1 und öG2) sowie der Fläche für Wald zu Un-

terhaltungszwecken und zu Zwecken der Verkehrssicherung. Die Fläche muss für die vorge-

nannten Nutzungen dauerhaft zur Verfügung stehen. Begünstigt wird die Stadt Celle.

A9.2
Leitungsrechte 1 - 4 (L1 - 4):

Die im Bebauungsplan vorgesehenen Leitungsrechte mit den Nrn. 1 bis 4 (L1 bis 4) dienen

dem Bau, der Wartung und der Reparatur der Leitungen unterhalb der privaten Verkehrsflä-

chen. Die Fläche muss für die vorgenannten Nutzungen dauerhaft zur Verfügung stehen. Be-

günstigt werden die jeweiligen Leitungsträger.

A10 Flächen für Gemeinschaftsanlagen: Gemeinschaftsstellplatz-

anlage 1 (§ 9 Abs. 1 Nr. 22 BauGB)

A10.1 Innerhalb der Fläche für die Gemeinschaftsstellplatzanlage GSt1 sind ausschließlich die für die

Deckung des Stellplatzbedarfes des Allgemeinen Wohngebietes 1 (WA1) erforderlichen Stell-

plätze zulässig.

A10.2 Innerhalb der Fläche für die Gemeinschaftsstellplatzanlage GSt1 sind oberirdische Garagen

und überdachte Stellplätze (Carports) nicht zulässig.

A11 Flächen und Maßnahmen zur Beseitigung von Niederschlags-

wasser (§ 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB)

A11.1 Das auf den Baugrundstücken und im Bereich des öffentlichen und privaten Straßenraums an-

fallende Niederschlagswasser ist ausschließlich über oberflächennahe Versickerungsanlagen

mit mindestens 20 cm Oberbodenandeckung und Rasenansaat (Versickerungsmulden mit be-

wachsenem Oberboden) in den Untergrund abzuleiten. Die Versickerungsanlagen sind nach

DWA Arbeitsblatt A 138 zu bemessen und auszuführen.

A12 Bauliche und technische Vorkehrungen zum Schutz, zur Ver-

meidung und Minderung von schädlichen Umwelteinwirkungen

(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

A12.1
Lärmschutzwand:

Als Vorkehrung zum Lärmschutz ist innerhalb der Umgrenzung der Fläche für besondere Anla-

gen und Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des Bun-

des-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) eine Lärmschutzwand mit einer Höhe von mindes-

tens 2,0 m über Geländeoberfläche und einer flächenbezogenen Masse von mindestens 10 kg/

m² zu errichten. Die Lärmschutzwand darf keine Öffnungen zwischen er Geländeoberkante und

der oberen Schirmkante aufweisen.

A13 Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und

sonstigen Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 Buchstabe a) und Abs. 6 BauGB)

A13.1
Flächen mit Pflanzgeboten:

Die Flächen mit Pflanzgeboten im Allgemeinen Wohngebiet 1 (WA1) sind als zweireihige

Strauchhecken mit heimischen und standortgerechten Gehölzen gemäß der nebenstehenden

Pflanzen-Vorschlagsliste ("C1") zu bepflanzen, zu erhalten und bei Abgang zu ersetzen.

Die Flächen mit Pflanzgeboten im Bereich der Gemeinschaftsstellplatzanlage GSt1 sind als

einreihige Baum-Strauchhecken mit heimischen und standortgerechten Gehölzen gemäß der

nebbenstehenden Pflanzen-Vorschlagsliste ("C1") zu bepflanzen, zu erhalten und bei Abgang

zu ersetzen.

Die Pflanzmaßnahmen sind nach dem Beginn der privaten Baumaßnahmen auf den jeweiligen

Baugrundstücken auszuführen. Die Pflanzmaßnahmen sind spätestens jedoch innerhalb von

zwei Vegetationsperioden nach Baubeginn fertigzustellen.

A13.2
Anpflanzen von Bäumen innerhalb der Straßenverkehrsfläche:

Im Bereich der Straßenverkehrsfläche sind mindestens 5 heimische und standortgerechte Bäu-

me mit einem Stammumfang von 14 bis 16 cm zu pflanzen, zu erhalten und bei Abgang zu er-

setzen. Die Baumstandorte sind nicht lagegenau.

A13.3
Anpflanzen von Bäumen auf den privaten Baugrundstücken:

Je Baugrundstück im Allgemeinen Wohngebiet 1 (WA1) ist innerhalb der überbaubaren Grund-

stücksfläche mindestens ein standortgerechter Obstbaum zu pflanzen, zu erhalten und bei Ab-

gang zu ersetzen.

Die zu pflanzenden Obstbäume sind als Halb- oder Hochstamm mit einem Stammumfang von

7 bis 8 cm in 1 m Höhe zu pflanzen.

Die Pflanzmaßnahmen sind nach dem Beginn der privaten Baumaßnahmen auf den jeweiligen

Baugrundstücken auszuführen. Die Pflanzmaßnahmen sind spätestens jedoch innerhalb von

zwei Vegetationsperioden nach Baubeginn fertigzustellen.

A14 Externe Kompensationsmaßnahmen (§ 8 NWaldLG)

A14.1 Auf dem Flurstück 1/2, Flur 5, Gemarkung Westercelle (Planbereich 2), erfolgt auf einer Teilflä-

che die Kompensation für die entfallenden Waldflächen im Planbereich 1 (Waldausgleich). Das

Flurstück wurde bereits im Zeitraum 2013/14 zum Zwecke der waldrechtlichen Kompensation

nach NWaldG mit dem Waldentwicklungstyp Traubeneiche-Buche-Hainbuche (WET10) aufge-

forstet. Von der Gesamtfläche wird eine Teilfläche von 1.669 m² für diesen Bebauungsplan in

Anspruch genommen.

A14.2 Auf dem Flurstück 65/37, Flur 27, Gemarkung Celle (Planbereich 3), erfolgt auf einer Teilfläche

die Kompensation für die entfallenden Waldflächen im Planbereich 1 (Waldausgleich). Zu die-

sem Zweck ist auf einer Teilfläche von 1.316 m² die Aufforstung einer Ackerfläche mit Arten

des Waldentwicklungstyps WET2 (Stieleiche-Buche) vorzusehen.
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B4 Werbeanlagen (§ 84 Abs. 3 NBauO)

B4.1 Werbeanlagen sind nur in untergeordneter Form, zurückhaltender Gestaltung und ausschließ-

lich an der Stelle der Leistung zulässig. Je Betrieb ist nur eine Werbeanlage zulässig.

Werbeanlagen sind nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche zulässig.

Werbeanlagen dürfen eine Größe von maximal 1 m² nicht überschreiten.

Werbeanlagen auf Dächern sind nicht zulässig.

Werbeanlagen dürfen mit ihrer Oberkante eine Höhe von maximal 2,00 m gemessen ab dem

unteren Höhenbezugspunkt (39,25 m ü. NHN) nicht überschreiten.

Werbeanlagen mit bewegtem oder wechselndem Licht sowie beleuchtete Attika- oder Gesims-

bänder sind nicht zulässig.

B5 Ordnungswidrigkeiten (§ 80 Abs. 3 NBauO)

B5.1 Ordnungswidrig handelt, wer im Geltungsbereich der Satzung als Bauherr, Entwurfsverfasser

oder Unternehmer vorsätzlich oder fahrlässig eine Baumaßnahme durchführt oder durchführen

lässt, die nicht den Anforderungen dieser Örtlichen Bauvorschrift entspricht.

HinweiseC

C1 Pflanzen

Vorschlagsliste für Flächen mit Pflanzgeboten:

Lateinischer Name Deutscher Name

Blutroter HartriegelCornus sanguinea

Corylus avellana Haselnuss

Crataegus laevigata Zweigriffeliger Weißdorn

Crataegus monogyna Eingriffeliger Weißdorn

Cytisus scoparius Besenginster

Euonymus europaeus Gewöhnliches Pfaffenhütchen

Frangula alnus Faulbaum

Prunus spinosa Schlehe, Schwarzdorn

Rhamnus catharticus Purgier-Kreuzdorn

Rosa canina Hunds-Rose

Rosa rubiginosa Wein-Rose

Sambucus nigra Schwarzer Holunder

Sorbus aucuparia Eberesche, Vogelbeere

C2 Artenschutz

Zum Ausschluss artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände muss die Baufeldfreimachung und

Gehölzrodung außerhalb der Brutperiode sichergestellt werden. Bis Baubeginn ist die Fläche

frei von zunehmendem Gehölz- und Gebüschaufwuchs zu halten, um dessen Besiedlung aus-

zuschließen.

Bei der Anlage der Beleuchtung sind Lampen zu wählen, die die Fallenwirkung für Insekten re-

duzieren. Außenfassaden dürfen nicht direkt angestrahlt werden. Fassadenanstriche mit Sig-

nal- und Leuchtfarben (ähnlich RAL 1003, 1026, 2005, 2007, 3024, 3026, 4011, 6038) sind

nicht zugelassen. Die verwendeten Lampen sind so auszurichten, dass ihr Licht nach unten

fällt (Vermeidung von Streulicht). Angrenzende Waldbereiche sind als lichtarme Dunkelräume

zu erhalten. Die Beleuchtungskörper müssen rundum geschlossen sein. Die Leuchten sind

waagerecht und so niedrig wie möglich zu installieren. Zur Beleuchtung von nicht bebauten

Grundstücksteilen sind asymmetrische Scheinwerfer - sogenannte Planflächenstrahler - zu ver-

wenden, um störende Aufhellungen oder Blendung auszuschließen. Es sind insektenfreundli-

che Leuchtmittel, wie z. B. Natriumdampf-Hochdrucklampen oder Leuchtmittel mit ähnlicher

Wirkung zu verwenden.

C3 Kampfmittel

In Teilbereichen des Plangebietes besteht ein begründeter Verdacht auf Kampfmittel. Erforder-

liche Gefahrenerforschungsmaßnahmen (Kampfmittelsondierung) sind im Vorfeld der Baufeld-

freimachung vorgesehen.

Sollten bei Erdarbeiten andere Kampfmittel (Granaten, Panzerfäuste, Brandmunition, Minen

etc.) gefunden werden, ist umgehend die zuständige Polizeidienststelle, das Ordnungsamt

oder der Kampfmittelbeseitigungsdienst des Landes Niedersachsen zu benachrichtigen.

C4 Militärflugplatz Wietzenbruch

Das Plangebiet liegt gemäß § 12 des Luftverkehrsgesetzes (LuftVG) innerhalb des Anflugsek-

tors des militärischen Flugplatzes Celle-Wietzenbruch. Die Entfernung des Plangebietes zum

Startbahnbezugspunkt beträgt ca. 4,8 km. Eine mögliche Entwicklung des Flugplatzes sowie

Immissionen aus dem Flugbetrieb können nicht ausgeschlossen werden. Beschwerden und Er-

satzansprüche, die sich auf die vom Flugplatz und dessen Flugbetrieb ausgehenden Emissio-

nen wie Fluglärm etc. beziehen, werden vom Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und

Dienstleitungen der Bundeswehr nicht anerkannt.

Sofern im Planungsbereich eine Grundwassernutzung erfolgen soll, ist diese vorab mit dem

Zweckverband Abfallwirtschaft Celle (ZAC) abzustimmen.

C6 Nutzung von Geothermie

Die Nutzungsbedingungen für oberflächennahe Geothermie sind im Plangebiet hinsichtlich der

Erdwärmenutzung durch Erdwärmesonden und Kollektoren als zulässig und gut geeignet ein-

gestuft. Die geologischen Voraussetzungen für den Betrieb einer oder mehrerer Geothermiean-

lagen zum Heizen, Kühlen und zur Warmwasserversorgung der Bauobjekte sind gegeben.

C5 Grundwassernutzung

C7

Sollten bei den Baumaßnahmen Sachen oder Spuren gefunden werden, bei denen Anlass zu

der Annahme gegeben ist, dass sie Kulturdenkmale (Bodenfunde) sind, ist dies unverzüglich

der Denkmalbehörde, der Gemeinde oder einem Beauftragten für die archäologische Denkmal-

pflege anzuzeigen. Bodenfunde und die Fundstelle sind bis zum Ablauf von vier Werktagen

nach der Anzeige unverändert zu lassen und vor Gefahren für die Erhaltung des Bodenfundes

zu schützen (§ 14 NDSchG).

Denkmalschutz

C8

Grundlage für die geodätische Übertragbarkeit des Bebauungsplans ist der Straßenausbauplan

des jeweiligen Straßenbaulastträgers.

Geodätische Übertragbarkeit

Die im Plangebiet festgestellte Heide-Nelke ist vor der Baufeldfreimachung auf eine standort-

gerechte Liegenschaft umzusiedeln.
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B

(§ 84 NBauO i.V.m. § 9 Abs. 4 BauGB)

B1 Örtliche Bauvorschrift zur Anzahl der notwendigen Stellplätze

(§ 84 Abs. 1 Nr. 2 NBauO)

B1.1 Im Allgemeinen Wohngebiet 1 (WA1) ist pro Wohneinheit ein Stellplatz innerhalb der Fläche für

die Gemeinschaftsstellplatzanlage GSt1 nachzuweisen.

B2 Örtliche Bauvorschrift über die äußere Gestaltung baulicher

Anlagen (§ 84 Abs. 3 NBauO)

Grundstückseinfriedungen:

B2.1 Allseitig eingehauste Außenwohnbereiche (überdachte und nicht überdachte Terrassen) sind

nicht zulässig.

B3 Örtliche Bauvorschrift über die Gestaltung der nicht überbau-

ten Flächen bebauter Grundstücke und umweltschützende Be-

lange (§ 84 Abs. 3 NBauO)

B3.1 Die nicht überbauten Flächen des Baugrundstücks, soweit sie nicht für eine andere zulässige

Nutzung erforderlich sind, sind als Grünflächen in Form von Rasen und/oder Pflanzflächen

auszubilden. Stein-, Schotter- und Kiesgärten sind unzulässig.

B3.2

Einfriedungen im Allgemeinen Wohngebiet 1 (WA1) sind bis zu einer Höhe von 1,00 m zuläs-

sig. Ausgenommen sind lebende Einfriedungen wie Hecken, Sträucher oder Bäume.

Als Grundstückseinfriedungen im Allgemeinen Wohngebiet 1 (WA1) sind nur lebende Einfrie-

dungen wie Hecken, Sträucher oder Bäume sowie Zäune aus Holz zulässig. Zäune aus Ma-

schendraht/Metall sind nur zulässig, wenn sie durch Bepflanzung vom öffentlichen Raum sowie

den privaten Verkehrsflächen aus nicht einsehbar sind.

Stacheldraht oder andere verletzungsträchtige Materialien sind nicht zulässig.

B3.3 Müllbehälter und andere Entsorgungs- und Recyclingbehälter sind gegen den Einblick vom öf-

fentlichen und privaten Straßenraum, öffentlichen Grünflächen sowie sonstigen Flächen des öf-

fentlichen Raumes abzuschirmen.
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